
Unternehmensformen 12

KommanditgesellschaftKommanditgesellschaft
l Vollhafter heißen Komplementäre

l Teilhafter heißen Kommanditisten
(es gibt mindestens je einen)

l Geschäftsführung steht Komplementären zu

l Gewinnverteilung: 4 % aufs Kapital, 
Rest in angemessenen Verhältnis
(wird i. d. R. im Gesellschaftsvertrag geregelt)

l Rechte des Kommanditisten
– Widerspruch (bei außergewöhnl. Geschäften)

– Kontrolle des Jahresabschlusses

– Auszahlung seines Gewinnanteils)


